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NEW WORK
SICHER GESUND DIGITAL
12.3.2025 | Ars Electronica Center (Linz) und online

Jetzt
anmelden

Diskutieren Sie mit Fachleuten online oder vor Ort wie mobiles und hybrides Arbeiten
gestaltet werden kann und was „New Work“ für den Arbeitnehmer:innenschutz
bedeutet. Auf Sie warten zudem: Praxisbeispiele, interaktive Workshops und eine
Führung durch das Ars Electronica Center.

https://auva.at
https://auva.at/veranstaltungen/new-work/


Gesund und sicher: 
Dem Lärm keine  
Chance geben 
 
Liebe Leser:innen,

Lärm begleitet uns nicht nur im Alltag, 
sondern ist für viele auch ein ständiger 
Begleiter am Arbeitsplatz. Dabei wird oft 
unterschätzt, wie belastend und ge­
sundheitsschädlich er sein kann. In 
dieser Ausgabe von ALLE!ACHTUNG! 
beleuchten wir, wie Lärm Stress aus­
lösen und die Psyche belasten kann – 
und welche Maßnahmen helfen, die 
Geräuschkulisse im Arbeitsumfeld 
effektiv zu reduzieren.

Auch der Schutz vor UV-Strahlung ist 
mit Beginn der stärker werdenden 
Sonneneinstrahlung ein zentrales Thema 
dieser Ausgabe. Unsere Experten:Exper­
tinnen geben wertvolle Tipps, wie Sie 
Haut und Augen vor der Sonneneinstrah­
lung schützen können. Zudem setzen wir 
unsere Artikelserie über die Sicherheits­
technische Prüfstelle (STP) der AUVA 
fort, die diesmal die genaue Bestimmung 
und Messung von Schallemissionen von 
Maschinen in den Fokus rückt – ein 
wichtiger Beitrag für einen frühzeitigen 
und effektiven Lärmschutz.

Ich lade Sie ein, sich von den informa­
tiven Beiträgen inspirieren zu lassen und 
aktiv Schritte für mehr Gesundheit und 
Sicherheit zu setzen.

Herzlichst,  
DI Mario Watz,  
Obmann der AUVA
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DI Mario Watz,  
Unternehmer 
und Obmann  
der AUVA

10
Lärm ist ein weitverbreitetes 
Problem in vielen Arbeitsum-
gebungen und stellt sowohl 
für Arbeitnehmer:innen als 
auch für Arbeitgeber:innen 
ein erhebliches Risiko dar. 

Sie wollen uns eine Änderung Ihrer Daten bekanntgeben,  
eine Änderung der bezogenen Stückzahl durchführen oder  
Ihr Abo abbestellen? Bitte verwenden Sie dazu dieses Formular: 
alle-achtung.at/abo/abo-aendern-oder-abbestellen
Retouren per Post erreichen uns nicht.
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Nationale und internationale Sicher­
heitsexperten:-expertinnen stellen 

in Impulsvorträgen die neuesten Ent­
wicklungen vor, informieren über Vor­
schriften, präsentieren Kampagnen für 
Sicherheit und Gesundheit am Arbeits­
platz im Zeitalter der Digitalisierung und 
führen Workshops durch. Als Keynote 
Speakerin konnte unter anderen die be­
kannte Psychiaterin und Autorin Heidi 
Kastner gewonnen werden.

Auch dem Netzwerken wird genü­
gend Raum gegeben. Neben Plenarses­
sions werden die AUVA-Arbeitsgruppen 
Arbeitsmedizin, Arbeits- und Organi­
sationspsychologie, Bau, Chemische 
Industrie, Ergonomie, Krankenanstalten, 
Metall und Elektro, Öl- und Gasindust­
rie sowie Verkehr und Transport in Wien 
tagen. 

Erstmals werden in einer Leistungs­
schau alle Säulen der AUVA gezeigt. Hier 
werden nicht nur die neuesten Entwick­
lungen zu den Angeboten und Aktionen 

VERANSTALTUNG

Forum Prävention 
International 2025

Erstmals gibt es am Forum Prävention in Wien auch 
eine umfangreiche AUVA-Leistungsschau. 

der Prävention präsentiert, sondern 
auch die Leistungen aller medizinischen 
Einrichtungen zu sehen sein. Weiters 
stehen die Angebote der Sicherheits­
technischen Prüfstelle (STP) und der 
Österreichischen Staubbekämpfungs­
stelle (ÖSBS) im Fokus. 

Weiters werden in der umfangreichen 
Fachausstellung „Prävention aktuell“ 
aktuelle Produkte und Dienstleistungen 
rund um persönliche Schutzausrüstung, 
Schutzkleidung, Software, Messtechnik 
und Erste Hilfe-Produkte ausgestellt. 
Weiters haben die Besucher:innen die 
Gelegenheit für Beratungsgespräche 
mit kompetenten Anbietern:Anbieter­
innen. � (da) 

Anmeldung ab März 2025. 
Infos und Programm unter: 

 auva.at/veranstaltun-
gen/forum-praevention-
international-2025

Vom 20. bis 22. Mai 2025 präsentiert das Forum Prävention 
2025 im Austria Center in Wien die neuesten Entwicklun-
gen, Strategien und Trends im Bereich des Arbeitnehmer:in-
nenschutzes, der Sicherheitstechnik und der persönlichen 
Schutzausrüstung. Zentrale Themen sind Digitalisierung, 
Vision Zero und die Notfallvorsorge. 

BUCHTIPP 

Jahrbuch 
Gesundheit 2025: 
Prävention ist der 
Gamechanger! 
Wie in vielen anderen Ländern 
besteht auch in Österreich erheb­
liches Potenzial, das Bewusstsein 
in der Bevölkerung dafür zu 
schärfen, was aktiv zur eigenen 
Gesundheit und Lebensqualität 
beitragen kann. Prävention spielt 
dabei eine zentrale Rolle – sowohl 
für das Gesundheitssystem als 
auch für die Unternehmen und 
jede:n Einzelne:n, denn präventive 
Maßnahmen helfen, 
die Gesundheitskos­
ten zu reduzieren, 
Krankenstandstage 
zu minimieren und 
sorgen vor allem für 
mehr gesunde 
Lebensjahre der 
Menschen.

Das Jahrbuch 
spannt daher den weiten Bogen 
von der Prävention aus wissen­
schaftlicher, wirtschaftlicher, 
gesellschaftlicher und politischer 
Perspektive hin zu Ideen zur 
Bewusstseinsbildung und Motiva­
tion. Ein Schwerpunkt widmet sich 
der Rolle von Unternehmen in der 
Gesundheitsförderung, denn der 
Arbeitsplatz ist jener Ort, an dem 
sich täglich vier Millionen Erwerbs­
tätige aufhalten und von Präven­
tionsangeboten erreicht werden 
können. 

Sanofi-Aventis GmbH und Wirtschafts-
kammer Österreich, Hrsg., Das Zeitalter 
der Prävention. Gesundheit neu 
gedacht 2025 16. Ausgabe, Edition 
Jahrbuch Gesundheit.
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Besonders im Frühling stellen die Themen UV-
Schutz und der sichere Einsatz von Leitern vie­

le Präventivfachkräfte vor Herausforderungen. Am 
10. April dreht sich bei „treffpunkt.prävention“ da­
her alles um die „dunkle Seite der Sonne“ und um 
die wachsenden Herausforderungen, die die neue 
Berufskrankheit „Weißer Hautkrebs“ (BK 7.4.2) in 
den kommenden Jahren mit sich bringt. Als zweites 
Fokusthema steht die Prävention von Arbeitsunfäl­
len mit Leitern auf dem Programm. Unter dem Mot­
to „Leitern unter der Lupe: Sicherheit statt Risiko“ 
präsentieren wir die häufigsten Unfallursachen für 
Leiternunfälle und zeigen Ihnen, welche Maßnah­

Am 10. April 2025 dreht sich beim AUVA-„treffpunkt.
prävention“ alles um praktisches Wissen zu Sicherheit 
und Gesundheit am Arbeitsplatz. 

men zur Reduzierung 
dieser Unfälle beitragen 
können. Erfahren Sie an­
hand von Praxisbeispielen, wie 
Sie Leitern als Arbeitsmittel sicher einsetzen und 
welche Alternativen zur Verfügung stehen.

Das Veranstaltungsformat „treffpunkt.präven­
tion“ wurde ins Leben gerufen, um relevante The­
men und aktuelle Fragen des Arbeitnehmer:in­
nenschutzes aus Praxissicht zu analysieren und 
mit den Teilnehmenden zu diskutieren. Es richtet 
sich an Sicherheitsfachkräfte, Arbeitsmedizi­
ner:innen und alle Personen, die sich beruflich 
mit Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz 
beschäftigen. � (akds) 

GESUNDHEIT AM ARBEITSPLATZ

„treffpunkt.prävention“

Anmeldung  
(bis 4. April 2025) 
unter: 

  tinyurl.com/
treffpunkt
praevention

20. bis 22. Mai 2025 
Austria Center Vienna

Forum Prävention 
International

Save the   
Date

© Sirisako | iStock

Know-how sammeln und networken! 

Merken Sie sich den Termin für  
Österreichs bedeutendsten Kongress rund um 
Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit vor. 

Es erwarten Sie Impulsvorträge, Workshops, 
Plenarsessions und Networking mit  

internationalen und nationalen  
Sicherheitsexperten:-expertinnen.

auva.at

auva.at/veranstaltungen/
forum-praevention-international-2025

On­
line- 

Veranstaltung 
„treffpunkt.  
prävention“

Datum: 10. April 2025, 
9:00 – 12:00 Uhr

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=b9eIRl1kFECUPPcmZc7NJ929cjWLnbNGlII1hqRnlLpUQ1A4WTVMQlFLQUxYQUlBSk9XWVlNN0taNy4u&route=shorturl
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=b9eIRl1kFECUPPcmZc7NJ929cjWLnbNGlII1hqRnlLpUQ1A4WTVMQlFLQUxYQUlBSk9XWVlNN0taNy4u&route=shorturl
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=b9eIRl1kFECUPPcmZc7NJ929cjWLnbNGlII1hqRnlLpUQ1A4WTVMQlFLQUxYQUlBSk9XWVlNN0taNy4u&route=shorturl
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EINE STELLUNGNAHME DER AUVA ZUR BERICHTERSTATTUNG ZU UNFÄLLEN MIT E-SCOOTERN:

Weiterhin Unfallversicherungsschutz bei Unfällen mit E-Scootern möglich

Anfang des Jahres 2023 fuhr ein Verkehrsteilnehmer in Graz mit ei­
nem E-Scooter zur Arbeit, verletzte sich im Zuge eines Unfalls und 

begehrte die Gewährung einer Versehrtenrente. Der Oberste Gerichts­
hof (OGH) bestätigte die Rechtsansicht der Vorinstanzen, die die Klage 
abgewiesen hatten. Die Begründung: Wenn auf dem Weg zur Arbeit ein 
Spiel- und Sportgerät verwendet wird, bestehe kein Unfallschutz.

Auch wenn der Kläger die Versehrtenrente nicht bei der Allgemeinen 
Unfallversicherungsanstalt beantragt hat, betrifft dieses Urteil natürlich 
auch die 4,7 Millionen AUVA-Versicherten.

In der medialen Berichterstattung rund um das OGH-Urteil wurde oft 
pauschal angemerkt, dass bei Unfällen mit E-Scootern kein Unfallver­
sicherungsschutz bestehen würde.

Das OGH-Urteil besagt jedoch, dass Unfallversicherungsschutz 
dann besteht, wenn sich (überwiegend) die „allgemeine Weggefahr“ 
und nicht die dem „E-Scooter immanente“ Gefahr verwirklicht.

Diese dem „E-Scooter immanente“ Gefahr bestand im eingangs 
erwähnten Falls darin, dass aufgrund der schmalen Lenkstange, der 
kleinen Räder bzw. der nicht stark ausgeprägten Stabilität des E-Scoo­
ters das Vorderrad wegrutschte und somit der Kläger zu Sturz kam. Die­
ser Unfall passierte laut Rechtsansicht somit aufgrund der Eigenheiten 
des E-Scooters und nicht aufgrund einer „allgemeinen Weggefahr“, wel­
che bei allen Unfallversicherungsträgern versichert ist.

Gewiss ist die Abgrenzung zwischen „allgemeiner Weggefahr“ und 
der dem „E-Scooter immanenten Gefahr“ in der Praxis nicht einfach zu 
treffen, dennoch weist der OGH in seiner Entscheidung explizit darauf 
hin, dass auch bei E-Scootern der Unfallversicherungsschutz nicht pau­
schal und generell ausgeschlossen ist.

Des Weiteren ist aus Sicht der AUVA festzuhalten, dass man bei 
E-Scooter-Unfällen von Kindern nicht dieselben strengen Maßstäbe 
anlegen kann wie bei Erwachsenen. Weder kann Kindern zugemutet 
werden, dass sie dasselbe Gefahreneinschätzungsvermögen haben wie 
Erwachsene, noch haben sie dieselben Entscheidungsmöglichkeiten 
hinsichtlich der Verkehrsmittelwahl. Weiters sind Spieltrieb und Bewe­
gungsdrang zu berücksichtigen. Aus Sicht der AUVA kann aus dem 
eingangs erwähnten Urteil nicht zwingend geschlossen werden, dass 
der OGH von seiner grundsätzlichen Linie abgeht, dass bei Kindern ein 
großzügigerer Maßstab anzulegen ist.

E-Scooter bergen im Vergleich zu anderen Verkehrsmitteln ein 
erhöhtes Unfall- und beträchtliches Verletzungspotenzial (insb. Kopf-, 
Rücken- und Armverletzungen). Aus Sicht der Experten:Expertinnen 
der AUVA empfiehlt es sich daher, grundsätzlich Schutzausrüstung zu 
tragen sowie nach Möglichkeit auf alternative Verkehrsmittel (Fahrrad, 

öffentliche Verkehrsmittel), die ein geringeres Unfall- 
und Verletzungspotential bergen, umzusteigen.

Genauere Informationen zum OGH-Urteil 
(OGH 10 ObS 55/24x) finden Sie unter: 

 ogh.gv.at/entscheidungen
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VERANSTALTUNG

Austrian Health Day 2025

Neben dem Digitalexperten Sascha  
Lobo (oben) stehen zahlreiche Keynotes 
und Diskussionen zur Digitalisierung und 
ihre Auswirkung auf die Gesundheit im 
Mittelpunkt des Austrian Health Day. 
Auch Arbeitsmedizinerin Isabel Kauf-
mann und Trainingstherapeut Markus 
Ruppnig von der AUVA werden mit 
Vorträgen dabei sein.

Am 10. April 2025 findet der von der AUVA unterstützte 
Livestream-Gesundheitsevent für Unternehmen statt. Unter 
dem Motto „Sinn, Sicherheit & Balance“ wird beleuchtet, wie 
digitale Medien und Technologien sowohl Chancen als auch 
Herausforderungen für unsere Gesundheit mit sich bringen.

Keynotes aus den Bereichen men­
tale Gesundheit, Zeitmanagement 

oder neue Technologien, praktikable 
Workshops, die auf den Grund gehen 

und anregende Diskussionsrunden lie­
fern konkrete Impulse für ein zukünftig 
vitales Arbeitsleben. Als Speaker steht 
unter anderem der Digitalexperte, Blog­
ger und Podcaster Sascha Lobo am Po­
dium und spricht in seinem Vortrag „Wie 
KI die Welt verändert – und was das für 
E-Health und den digitalen Körper be­
deutet“, wie intelligente Technologien 
unsere Arbeitswelt und Gesundheit 
prägen – und warum der Mensch dabei 
stets im Mittelpunkt bleiben muss. Wei­
ters wird SPIEGEL-Bestseller-Autorin 

Cordula Nussbaum zu Zeitmanagement 
und Umgang mit digitalem Stress spre­
chen. Inspirierendes zum Thema Bewe­
gung und viele praktische Tipps runden 
das Programm ab.� (da) 

Programm und  
Anmeldung finden  
Sie unter 

 austrianhealthday.at

6  3+4 / 2025  alle-achtung.at
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TAG
GEGEN

IMPULSVORTRÄGE von Lärm-ExpertInnen,
INTERAKTIVE STATIONEN mit kostenloser 
HÖRBERATUNG und vieles mehr. 

FREIER EINTRITT
INS AUDIOVERSUM

www.audioversum.at

30. APRIL 2025
9  15 UHR

Ohne Lärm ganz Ohr sein!
Lärm ist nicht nur lästig, sondern kann auch die 
Gesundheit schädigen: 

 Lärm kann zu Hörschäden führen
 Lärm verursacht Stress
 Lärm stört den Schlaf
 Lärm beeinträchtigt Konzentration und  

Kommunikation 

Das Institut für Schallforschung der ÖAW lädt in  
Kooperation mit der AUVA und weiteren Partnern zum 
„Internationalen Tag gegen Lärm“. Beim Aktionstag 
erfährt man, ab welcher Lautstärke Musikhören zu  
gesundheitlichen Konsequenzen führt. Wie gut höre 
ich? Wie laut ist meine Umgebung? Wie schützt man 
sich gegen Lärm am Arbeitsplatz? u.v.m.

Internationaler Tag gegen Lärm

Mi, 30. April 2025 
15:00 bis 20:00 Uhr

Mehr Details unter: 
www.oeaw.ac.at/isf/tgl25
Institut für Schallforschung der ÖAW 
Georg-Coch-Platz 2, 1010 Wien, 3. Stock 
Barrierefreier Zugang: Wiesingerstraße 4

Eintritt 
frei

https://www.oeaw.ac.at/isf/tgl25


Der Nachhall gehört in einer Kirche oder einem großen 
Konzertsaal einfach dazu. Am Arbeitsplatz hat er aber 
meist nichts verloren, da dadurch die Lärmbelastung 
der Arbeitnehmer:innen erhöht wird. Wie gut die 
Akustik eines Raumes ist, kann mithilfe der aktuellen 
ÖNORM B 8115-3 beurteilt werden.

(Verordnung Lärm und Vibrationen, VOLV) nicht 
nur auf gehörgefährdenden Lärm, sondern auch 
auf störenden Lärm. Lärm hat Auswirkungen auf 
das Gehör, aber auch auf Körperfunktionen, wie 
Blutdruck, Herzfrequenz oder Muskeltonus sowie 
die Arbeitsleistung. Die Konzentration kann sinken 
oder Stressreaktionen können ausgelöst werden.

Bei der Maßnahmenplanung sollte, wie immer 
im Arbeitnehmer:innenschutz, nach dem STOP-
Prinzip vorgegangen werden. Dies wäre in einem 
ersten Schritt die Vermeidung von Lärm durch 
lärmarme Verfahrensweisen oder die Anschaffung 
geräuschreduzierter Maschinen, technische Maß­
nahmen an den Anlagen oder im Schallausbrei­
tungsweg, organisatorische Maßnahmen, um etwa 
die Aufenthaltszeit in einem Lärmbereich gering zu 
halten, und zu guter Letzt Gehörschutz wie Kapsel­
gehörschützer oder Gehörschutzstöpsel.

Beurteilung der Ist-Situation 
Die Raumakustik in einem Raum zu verbessern, 
stellt eine technische Maßnahme am Schallausbrei­
tungsweg zur Lärmminderung dar. Vor der Umset­
zung von Maßnahmen sollte eine Beurteilung der 
Ist-Situation erfolgen. Dies geschieht üblicherweise 
durch Messung der Nachhallzeit: Es wird bestimmt, 
wie viele Sekunden ein Raum im tiefen bis hohen 
Frequenzbereich nachhallt, wenn eine Schallquelle 
in ihm abgeschaltet wird. Die Messung ist interna­
tional standardisiert durch die ISO 3382-2. 

Die Beurteilung einer guten oder schlechten 
Nachhallzeit ist in Österreich unter anderem durch 
die ÖNORM B 8115-3 möglich. In dieser Norm 
werden die Raumakustikklassen A („hohe Quali­
tät“), B  („erhöhte Qualität“), C („Basisqualität“) 
und D  („verringerte Qualität“) definiert. Für jede 
Klasse ist eine maximale Nachhallzeit vorgege­
ben, die nur von der Raumhöhe abhängt. Bei der 
Anforderung Lärmminderung gilt: Je niedriger der 
Wert der Nachhallzeit, desto höher ist die raum­
akustische Qualität. Welche Klasse in welchem 
Raum eingehalten werden sollte, hängt von meh­
reren Faktoren ab. Die Klasse C sollte in üblichen 
Aufenthaltsräumen ohne große Lärmentwicklung 
eingehalten werden. In Arbeitsräumen mit hoher 
Lärmentwicklung, wie dies in vielen Werkstätten 
der Fall ist, aber auch in Mehrpersonenbüros sollte 
die Klasse B eingehalten werden.

Der Ansatz über Definition einer maximal emp­
fohlenen Nachhallzeit, die nur von der Raumhöhe 
abhängig ist, ist in Österreich neu. So sollte zum 
Beispiel die Nachallzeit in einem Mehrpersonen­
büro 0,55 Sekunden nicht überschreiten, ganz egal 

LÄRM

Raumakustische 
Lärmminderung

wie groß das Büro ist. Dies führt dazu, dass das 
Kriterium in einem Zwei-Personenbüro einfach ein­
zuhalten, hingegen in einer großflächigen offenen 
Bürolandschaft sehr ambitioniert ist.

Der Anstieg der Nachhallzeit mit der Raum­
höhe ab 3,5 m Höhe kann nicht alle Eventualitäten 
abdecken. So darf zum Beispiel in einer 6 m hohen 
Halle die Nachhallzeit zur Einhaltung der Klasse B 
0,94 Sekunden nicht überschreiten. Das ist in einer 
kleinen Kfz-Werkstätte gut schaffbar, in einer gro­
ßen Produktionshalle, die bezogen auf ihre Grund­
fläche mit 6 m Raumhöhe eine geringe Höhe auf­
weist und somit einen Flachraum darstellt, schon 
schwieriger einzuhalten.

Maßnahmen
Die gemessene Nachhallzeit stellt die Basis für die 
Ausarbeitung von Maßnahmen zur Lärmminderung 
dar. Nur so kann mit statistischen Verfahren be­
stimmt werden, wie groß die Pegelreduktion im dif­
fusen Schallfeld – also in etwa Entfernung zur 
Schallquelle – sein wird und ob mit einer wahr­
nehmbaren Verbesserung der Lärmsituation ge­
rechnet werden kann. � (mt) 

Gruppenraum 
eines Kindergar-
tens mit weißen, 
schallabsorbier
enden Mineral-
faserplatten an 
der Decke und 
vier beigen 
Akustikpaneelen 
an den Wänden.
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Die Raumakustik beschäftigt sich mit dem 
Schall und dessen Ausbreitung in einem 
Raum. Es geht dabei um Schallquellen, 

wie Stimmen und Maschinenlärm, Reflexionen 
an schallharten Oberflächen, Schallstreuung und 
Schallbeugung an Einrichtungsgegenständen und 
Schallabsorption durch meist poröse Schallab­
sorber im Raum. Lärm, der von einem Raum in den 
anderen übertragen wird, betrifft hingegen den 
Bereich der Bauakustik. 

Maßnahmen nach dem STOP-Prinzip
Zur Beurteilung der Lärmbelastung werden an 
Arbeitsplätzen repräsentative Schallpegelmes­
sungen mit einem geeichten Schallpegelmesser 
durchgeführt. Ergibt diese Messung und die Ge­
fahrenbeurteilung am Arbeitsplatz eine erhöhte 
Lärmbelastung, sollten Maßnahmen zur Lärmmin­
derung ausgearbeitet und umgesetzt werden. Zu 
beurteilender Lärm bezieht sich auch laut Gesetz 

Weitere Infor­
mationen, 
Beratungen und 
Nachhallzeitmes­
sungen erhalten 
Sie unter folgen­
der Adresse:

 hub@auva.at

Lärmmessungen 
zur Feststellung 
der Untersu­
chungspflicht 
und audiomet­
rische Untersu­
chungen können 
unter folgender 
Adresse angefor­
dert werden: 

 hub-laerm-
gruppe@auva.at
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